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In tkr AujfflSSllng. daß vertrauenblldende Maßnahmen auf 
verschiedenen regionalen Ebenen, die sich auf einen progressi
ven Ausbau der Zusamm\lll8fbeit zwischen verschiedenen 
regionalen und gegebenenfaIIs auch anderen Parteien in 
bestimmten Fragen grilnden. einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele des Friedens, der Sicherheit und der 
Stabilität in der Region des Indischen Ozeans geleistet haben 
und weiterverfolgt werden sollten, 

unter Hervorhebrmg der Notwendigkeit der Mitarbeit und 
'Thilnabme der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und 
anderer wichtiger Nutzer des Indischen Ozeans im Ad-hoc
Ausschuß. insbesondere zu einer Zeit, in der der Ausschuß sich 
aktiv mit der Entwicklung neuer A1ternativansiltze befaßt, 

1. nimmt Kennlnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses für den Indischen Ozean"; 

2. ersuchtdenAd-hoc-Ausschuß,dieAusarbeimngneuer 
A1ternativansiltze. namentlich auch soweit sie während der 
Thgung 1994 erörtert wurden, fortzusetzen. mit dem Ziel. dem 
Prozeß des Ausbaus der Zusammenarbeit und der Gewlihr
leistung von Frieden. Sicherheit und Stabilität in der Region 
des Indischen Ozeans neue Impulse zu verleihen; 

3. stellt fest. daß das InktaftlIeten des Seerecbtsiiberein
kommens der Vereinten Nationen82 am 16. November 1994 
die Aussichten auf in einem Geiste des gegenseitigen Ent
gegenkommens getroffene Maßnahmen der Zusammenarbeit 
auf regionaler und globaler Grundlage, einschließlich der 
Freiheit der Hohen See in Übereinstimmung mit dem Überein
kommen. verbessert; 

4. bringt von neuem Ihre tJbel7.eugung vun Ausdruck, 
daß die 'Thilnahme aIler ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats sowie der wichtigsten Nutzer der Meere an der Tiltigkeit 
des Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und die Einleitung eines 
für aIle Seiten nutzbringenden Dialogs zur Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region des 
Indischen Ozeans erhehlich erleichtern wlIrde; 

5. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses. 
die Regierungen der in Frage kommenden ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats und die wichtigsten Nutzer der 
Meere vom Fortgang der Arbeiten im Ausschuß in Kenntnis zu 
setzen und Konsultationen mit ihnen zu führen. um sie wieder 
zur Beteiligung und Mitarbeit im Ausschuß zu veran1assen; 

6. verweist auf das allgemeine EInvernehmen hinsichtlich 
der Notwendigkeit, sich gegenseitig ergänzende globale und 
regiooale Anstrengungen zu unternehmen, eingedenk dessen. 
daß die Staaten der Region ihren eigenen konstruktiven 
Beitrag zur Festigung des Friedens. der Sicherheit, der 
StabilitlIt und der Zusammenarbeit in der Region des Indischen 
Ozeans leisten könnten; 

7. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß. 1995 eine Thgung von 
höchstens fünf Arbeitstagen abzuhalten; 

8. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß llI(/Jerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer filnfLigsten Thgung einen umfassen
den Bericht über die Durchfflbrung dieser Resolution vor
zulegen; 

81 Bbd., Nl!U1IlDIdvIenJgste Tagung. BeIlag. 29 (A/49f29). 
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9. ersucht den Generalsekretär. dem Ad-hoc-Ausschuß 
auch weiterhin jede erforderliche Hilfe zu gewlihren, ein
schließlich der Bereitstellung von Kurzprotokollen; 

10. best:hließt. den Punkt "Verwirklichung der Erkllirung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorll!ufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. P/enm'sitQmg 
15. Dezember 1994 

49/83. Festigung der mit dem Vertrag fiber das Verbot 
von Kernwaffen In I atelnamerlka und der KarfbIk 
(TIatelolco-Vertrag) gt'SdIaffenen ReclltsonImmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf. daß sie in ihrer Resolmion 1911 
(XVIll) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Aus
druck gebracht hnt, daß die Staaten Lateinamerikas die ge
eigneten Maßnahmen treffen werden, um einen Vertrag 
abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in derselben Resolution 
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hnt, daß nach Ab
schluß eines solchen Vertrages alle Staaten, insbesondere die 
Kernwaffenstaaten. im HinbliCK auf die erfolgreiche Ver
wirklichung seiner friedlichen Ziele voll ZlIsammellJllbeiten 
werden. 

In Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 
und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und 
Staaten. die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hnt, 

unter Hinweis darauf. daß der Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der KarIbik (TlateloJoo.. Ver
trag)" am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unterzeich
nung aufgelegt wurde. 

sowie unter Hinweis darauf. daß in der Präambel zum 
TIatelolco-Vertrag festgestellt wird, daß militlirisch entnuklea
risierte Zonen kein Selbstzweck, sondern vielmehr eine Mög
lichkeit sind, um später eine aIlgemeine und vollstllndige 
Abrüstung zu erzielen, 

ferner unter Hinweis darauf. daß sie in ihrer Resolution 
2286 (XXll) vom 5. Dezember 1967 den TIatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtunng als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt
friedens und der internatiooalen Sicherheit begrDßt hnt, 

eingedenk dessen. daß der TIateIolco-Vertrag mit dem 
vollen Beitritt von Argentinien, BeIize. Brasilien und Chile im 
Jahre 1994 für neunundzwanzig souverllne Staaten der Region 
in Kraft ist, 

Unter Hinweis darauf. daß die GeneraIkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in I.ateinamerUca 
und der Karihik 1992 einen von Argeotinlen, Brasilien, Chile 
und Mexiko gemeinsam \IIlleibleitetea Katalog von Änderun
gen des TIateloJoo.. Vertrags" gebilligt und zur Untetzeichnung 
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aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten dieses 
Rechtsaktes zu ennöglichen, 

mit Genugtuung feststellend, daß die Regierung von 
SI, Kitts und Sevis am 18. Februar 1994 dem TIatelolco
Vertrag beigetreten ist, 

sowie mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung 
Kubas, den TIatelolco-Vertrag in nlicbster Zukunft zu unter
zeichnen, was zu einer verstärkten Integration der Völker 
Lateinamerikas und der Karibik im Hinblick auf die Ver
wirklichung der Vertragsziele beiträgt, 

femer mit Genugtuungfeststellend, daß sich der TIate1olco
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Brasi
lien, Chile, Mexiko und Suriname voll in Kraft befindet; 

1. begri4fJt die konkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern der Region im Laufe des vergangenen Jahres unter
nommen wunlen, um die mit dem Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (TIatelolco
Vertrag) geschaffene Rechtsordoung für die mi1itlirische 
Bntnuklearisierung zu festigen; 

2. ve1'1llSrkt mit Genugtuung den vollen Beitritt von Ar
gentinien, Belize, Brasilien und Chile zum TIatelolco-Vertrag; 

3. bittet nachdrlJcklich die Länder der Region, soweit 
nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betreffend 
die von der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot 
von Kernwaffen in Lateimunerika und der Karibik in ihren 
Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 1990, 268 (XII) vom 
!.O. Mai 1991 und 290 (VII) vom 26. August 1992 gebilligten 
Amlerungen des TIateloleo-Vertrages zu hinterlegen; 

4. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der 
Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in 
die vor1liufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

90. Plenarsltvmg 
15. Dezember 1994 

4!1J84. Die sfldatlanflsche Region als kernwaffenfrefe Zone 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erkl!lrung über die Entnuklearisierung des 
Südatlantik", die am 22. September 1!194 auf der dritten 
Thgung der Mitgliedstaaten der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zusammenarbeit in Brasilia verabschiedet 
wurde, 

entschlossen, auch weiterhin zu dem Prozeß der all
gemeinen nnd vollständigen Abrl1stung unter wirksamer 
internationaler Kontrolle, insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen bei
zutragen, mit dem Ziel, den Weltfrieden und die intemationa1e 
Sicherheit zu festigen, 

betonend, daß der symbiotischen Beziebung zwischen 
Abrüstung und Entwicklung bei dem derzeitigen Stand der 
intemationalen Beziehungen wachsende Bedeutung zukommt, 
und anerkennend, wie wichtig die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und der internationalen Zn
sammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist, 
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unter Hinweis auf die auf den Meeresraum anwendbaren 
völkerrechtlichen Grundslltze und Normen, insbesondere die 
Nutzung der Hohen See für friedliche Zwecke und die Freiheit 
der Schiffabrt und die Freiheit des Überflugs, 

im BewqJJtsein der Unterstützung, die das volle Inkraft
treten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateimunerika und der Karibik (TlateIolco-Vertrag)" und die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika gefunden 
hat, 

1. begri4fJt die von den Staaten der Südatlantischen Zone 
des Friedens und der Zusammenarbeit eingegangene Ver
pflichtung, die Verbreitung von Kernwaffen im Einklang mit 
international anerkannten Rechtsakten ZU verhüten; 

2. begri4fJt flI4IIerdem die im Hinblick auf das volle 
Inkrafttreten des TIatelolco-Vertrages für alle Staaten Latein
amerikas und der Karibik injüngster Zeit erzielten Fortschritte, 
die es gestatten werden, in naher Zukunft den Status der 
gesamten Region als kernwaffenfreie Zone zu konsolidieren; 

3. begrlfPtfemerdie Aosttengungen, die im Hinblick auf 
die Umsetzung der Erkl!Irung über die Bntnuklearisierung 
Afrikas" mit dem Ziel des Abschlusses eines Vertrages zur 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika unternom
men wunlen; 

4. billigt feierlich das Ziel der Staaten der SOdatlanti
sehen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit, die 
südatlantische Region in eine kernwafl'enfreie Zone zu 
verwandeln; 

5. nift alle Staaten auf, im Hinblick auf das Ziel, die 
gQdatlantische Region in eine kernwaffenfreie Zone zu 
verwandeln, uneingescbriinkt zusammenzuarbeiten. 

90.P~ 
15. Deumber 1994 

4!1185. Ratlonallslenmg der Arbeit nnd Reform der 
'llIgesordnung des Ersten A!!!l!!tdmsses 

Die Generalversmnmlung, 

in Bekriiftigung ihrer Resolutionen 47/54 G vom 8. April 
1993 und 48/87 vom 16. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 481499 vom 
14. September 1994, 

in dem WUnsche, die Effektivität ihres Braten Ausschusses 
hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Rolle und Verant
wortung auf dem Gebiet der Abrüstung und der internationalen 
Sicherheit zu steigern, 

b.etonend, daß es gilt, die Arbeit des Braten Ausschusses so 
rationell und wirksam wie möglich zu gestalten, 

in A.nerk8nnung der Notwendigkeit, wilhrend der Jahresta
gungen der Abhaltung von intensiven und zielgerichteten 
Kuoso1tationen über die im Braten Ausschuß behandelten 
Gegenstlinde ausreichend Zeit elnzurllumen, 




